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Dolle Friedrich

Schullohn
Gültig: Österreich

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Kinder würden lieber zur Schule gehen, wenn sie Geld dafür bekommen.

§1 Inhalt:

Kinder in Österreich sollen einen Schullohn von mindestens 7€ pro Tag erhalten.

Begriffsbestimmung:

- keine Angabe -

Ausgenommen:

Wenn ein Schüler im Unterricht fehlt, werden ihm die Tage abgezogen.

§2 Verantwortungsregelung:

Der/die Direktor/in ist verpflichtet den Schülern das Geld fristgerrecht auszuzahlen.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Wenn der Direktor nicht zahlt, bekommen die Schüler einen freien Tag.

- keine Angabe - Tamara Eder, Franziska Porranzl
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